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DER LANDESBEAUFTRAGTE FÜR DEN DATENSCHUTZ UND DIE INFORMATIONSFREIHEIT  

 
LfDI Baden-Württemberg · Postfach 10 29 32 · 70025 Stuttgart   

Per-E-Mail:  
▍
███ ▍
████ ▍
███████ ▍
███████████ ▍
▍
 

Datum 

Name 

Durchwahl 

Aktenzeichen 

26. September 2019 

LfDI BW 

0711/615541-0 

D 9500/68 

(Bitte bei Antwort angeben) 

 

 

Informationsfreiheit: Bitte um Übersendung unserer Stellungnahme an Sie in Sachen 

Bauunterlagen eines Grundstücks in Überlingen-Nußdorf  

Ihre Anfrage [#150684] bei fragdenstaat.de 

 

 

Sehr ████ ███████ ▍

 

die Stadtverwaltung Überlingen hat uns gebeten, die von uns an Sie übersandte Stel-

lungnahme vom 20. August 2019 zur Verfügung zu stellen. 

Sie hatten uns die Anfrage am 8. August 2019 mit der Bitte um Vermittlung zukom-

men lassen. 

Als juristischer Person des öffentlichen Rechts steht der Stadt Überlingen keine An-

tragsberechtigung nach Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG) zu. 

Wir haben der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass wir die antragstellende Person kon-

taktieren und um Einwilligung zur Übermittlung unseres Schreibens, ggf. mit Schwär-

zungen, bitten. 

 

Für eine zeitnahe Rückmeldung wären wir dankbar. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

des Landesbeauftragten für den Datenschutz und  

die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 


